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Wahl zum Kirchenvorstand  
am 7./8. November 2009 

 

Wahlvorschlag des Wahlausschuss 
Liste der Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge 

 
In unserer Pfarrgemeinde Heilig Kreuz zählt der Kirchenvorstand 10 gewählte Mitglieder.  

Davon werden in diesem Jahr 5 Mitglieder neu gewählt. 
 

Name Vorname Alter Anschrift Beruf Bezirk 
Bärtels Matthias 36 Goldbusch 7 

49479 Ibbenbüren 
Pharma-Ingenieur L 

Baune Jürgen 46 Weidenstraße 7 
49477 Ibbenbüren 

Energiegeräte- 
elektroniker 

B 

Berghaus Klemens 54 Ankerstraße 12 
49479 Ibbenbüren-Dörenthe 

Diplom Betriebswirt M 

Kurlemann Barbara 47 Langenpool 15 
49479 Ibbenbüren 

Diplom Sozialarbeiterin L 

Lampe Martina 46 Moorstraße 12 
49545 Tecklenburg-Brochterbeck 

Kaufmännische 
Angestellte 

PP 

Mersch Herbert 56 Meisenweg 10 
49545 Tecklenburg-Brochterbeck 

Bauingenieur PP 

Meyering Reinhold 71 Kiebitzgrund 49 
49477 Ibbenbüren 

Rentner B 

Seelsorgebezirke: B = St. Johannes Bosco; L = St. Ludwig; M = St. Modestus; PP = St. Peter und Paul 
 

Dieser Wahlvorschlag des Wahlausschusses enthält satzungsgemäß ein Drittel mehr 
Kandidat(inn)en, als zu wählen sind. Er wird vom 12. September 2009 bis zum 27. September 
2009 für die Dauer von zwei Wochen offen gelegt und mitgeteilt. Bis zum 27. September 
können Ergänzungsvorschläge beim Wahlausschuss formlos eingereicht werden.  
§ 6 der Wahlordnung: „(1) Die Vorschlagsliste ist auf Antrag von wahlberechtigten Gemeinde-
mitgliedern zu ergänzen. (2) Der Antrag darf nicht mehr Namen enthalten als Mitglieder zu 
wählen sind. (3) Der Ergänzungsvorschlag ist gültig, wenn er von mindestens zwanzig 
Wahlberechtigten mit Vor-, Zunamen und Anschrift unterzeichnet und mit der Erklärung, dass 
die Vorgeschlagenen zur Annahme einer etwaigen Wahl bereit wären, innerhalb von zwei 
Wochen nach Beginn des Aushangs beim Wahlausschuss eingereicht ist.“ 
 

Wählbar sind alle Gemeindemitglieder, die am Wahlsonntag das 21. Lebensjahr vollendet 
haben und seit mindestens einem Jahr in der Pfarrgemeinde wohnen. 
 

Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die am Wahlsonntag das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und seit mindestens einem Jahr in der Pfarrgemeinde wohnen.  
 
 
 
 
Ibbenbüren, den 12. September 2009    Für den Wahlausschuss: Pfarrer Martin Weber 


